
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Der Gastaufnahmevertrag ist abgeschlossen, sobald der Veranstaltungsraum bestellt 
und zugesagt worden ist.

2. Reservierte Räume stehen dem Veranstalter zu der vereinbarten Zeit zur Verfügung. 
Inanspruchnahme der Räume über den vereinbarten Zeitraum hinaus bedarf der 
Absprache mit dem Landgasthof. Bei geschlossenen Veranstaltungen berechnen wir 
ab 2.oo Uhr einen Nachtzuschlag von 50.-€ pro angefangene Stunde.

3. Um bei Veranstaltungen einen geordneten Ablauf zu gewährleisten, ist der Veranstalter 
verpflichtet, dem Landgasthof 14 Tage vor dem Veranstaltungstermin das gewünschte 
Menü mitzuteilen. Ferner muss  7 Tage vorher die genaue Personenzahl bekannt 
gegeben werden. Wenn die bestellten Personen nicht alle kommen, können wir Ihnen 
nur bis zu 5% weniger abziehen.

4. Bei einem Rücktritt von reservierten Veranstaltungsräumen oder Arrangements werden 
in Rechnung gestellt:

Kündigung 9 Monate vorher 200,--€
Kündigung 6 Monate vorher 500,--€
29 bis 20 Tage vor Termin 30% des Arrangementpreises
19 bis 8 Tage vor Termin 45% des Arrangementpreises
7 bis 0 Tage vor Termin 60% des Arrangementpreises

(25,-€ x angegebenen Pers.-zahl)

Die Stornierung muss schriftlich erfolgen!

Zimmerstornierungen sind bis 48 Stunden vor Ankunft möglich. Bei späterem Storno 
muss die Nacht bezahlt werden. Bei mehreren Übernachtungen wird die erste Nacht 
in Rechnung gestellt.

Bei Hochzeiten sind Veranstalter/Inhaber des Gasthofes berechtigt, den Mietvertrag 
unter Einhaltung einer 12-monatigen Kündigungsfrist ordentlich zu kündigen. Beide 
Seiten verpflichten sich, bei Nichteinhaltung der Kündigungsfrist einen Ausgleich für 
entstandene Unkosten zu bezahlen.

Grundsätzlich wird sich der Landgasthof bemühen, nicht in Anspruch genommene 
Reservierungen anderweitig zu vergeben. Sobald weiter vermietet werden kann, 
entstehen dem Besteller keine Kosten

Sollen wir jedoch eine Storno-Rechnung schreiben müssen, so wird Ihnen dieser 
Betrag bei einer erneuten Reservierung gutgeschrieben.

5. Übersandte Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zahlbar.

6. In unserem Haus ist das Verzehren von mitgebrachten Speisen und Getränken 
untersagt. Ausnahmen erfolgen in Absprache mit der  Geschäftleitung. 

7. Die Benutzung der Parkplätze erfolgt  auf eigene Gefahr. Der Landgasthof Vogelsang 
haftet nur für Schäden, die nachweißlich vom Personal grob fahrlässig oder vorsätzlich 
verschuldet wurden. Ansprüche aus solchen Schäden müssen vor dem Verlassen des 
Parkplatzes geltend gemacht werden.

8. Der Gast haftet für alle Schäden, die von ihm in unserem Haus verursacht worden 
sind.

9. Die Preise in den Informationsmappen verlieren ihre Gültigkeit mit den aktuellen 
Preisen.

10. Wir akzeptieren keine Kreditkarte. Bezahlung kann in bar oder per EC-Karte erfolgen.
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